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Vorwort zur 28. Ergänzungslieferung

Die hiermit vorgelegte 28. Ergänzungslieferung umfasst die folgenden drei Länder-
berichte:

Albanien:

Der zuletzt 2015 aktualisierte Beitrag zu Albanien wurde erstmals durch Vjoela Al-
kanjari, eine Anwältin mit Spezialkenntnissen sowohl zum albanischen als auch zum deut-
schen Recht, bearbeitet. Der gesamte Beitrag wurde auf relevante Änderungen durch-
gesehen und auf den neuesten Stand gebracht.

Bulgarien:

Im bulgarischen Familienrecht ergab sich gegenüber der Vorauflage insbesondere eine
wesentliche Änderung: Die Abschaffung der Möglichkeit, eine Minderjährigenehe ein-
zugehen mit Wirkung vom 22.Dezember 2023. Hintergrund waren die Empfehlungen
des UN-Ausschusses für die Rechte der Kinder und die Entschließungen des Europäi-
schen Parlaments zu dem Thema „Kinderehen ein Ende setzen“.

Lettland:

Der Beitrag für Lettland wurde umfassend aktualisiert. Als besondere Neuerung ist die
zum 1. Juli 2024 nach jahrelangem Ringen erfolgte Einführung der registrierten gleich-
geschlechtlichen Partnerschaft zu nennen, die Änderungen in mehreren Gesetzen nach
sich zog. Damit sind zwei Partner zukünftig nicht mehr auf eine rein privatvertragliche
Regelung ihres Verhältnisses angewiesen; eine Gleichstellung mit der Ehe bedeutet die
Gesetzesänderung gleichwohl nicht.

Hamburg, im Juli 2025 Saskia Lettmaier
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Vorwort

Herr Rechtsanwalt Jürgen Rieck hat sich sechzehn Jahre nach der Begründung des
Werks „Ausländisches Familienrecht“ alters- und gesundheitsbedingt aus der Heraus-
geberschaft zurückgezogen. Er wird demWerk aber weiterhin als Mitautor zur Verfügung
stehen. Mit der 21. Ergänzungslieferung darf ich mich Ihnen als neue Herausgeberin vor-
stellen.

Trotz eines Wechsels in der Koordination und Gesamtverantwortung wird sich inhalt-
lich wenig am bewährten Konzept des Werks „Ausländisches Familienrecht“ ändern. Das
Werk ist und bleibt in erster Linie für die familienrechtliche Praxis konzipiert. Es adressiert
Anwälte, Richter, Notare und alle anderen Juristen, die sich mit Fragen des ausländischen
Familienrechts zu befassen haben. ImMittelpunkt des Konzepts steht der einheitliche, sys-
tematische Aufbau aller Beiträge, der alle wesentlichen Fragen der praktischen Anwen-
dung des ausländischen Rechts abdeckt. Der Leser kann sich darauf verlassen, dass für jedes
Land stets dieselben Fragen – und stets an derselben Stelle – behandelt werden, was die
Orientierung innerhalb des Werks erleichtert. Aktualität und Praxisbezug stehen dabei an
erster Stelle. Als Herausgeberin bin ich ständig bemüht, ausgewiesene Experten des Fami-
lienrechts der jeweiligen Rechtsordnung für Beiträge und ihre Aktualisierungen zu ge-
winnen. Durch die im Online-Textarchiv beigefügten Gesetzestexte in Originalsprache
mit deutscher Inhaltsangabe (ausgenommen sind Texte in englischer Sprache, die ohne In-
haltsübersetzung geliefert werden) erhalten die Nutzer des Handbuchs zudem die Mög-
lichkeit, mit den Originalquellen zu arbeiten und bei Bedarf gezielt beglaubigte Überset-
zungen nur einzelner benötigter Bestimmungen erstellen zu lassen.

Für Anregungen zur Optimierung des Handbuchs sind ich und der Verlag jederzeit auf-
geschlossen und dankbar.

Kiel, im Juli 2021 Saskia Lettmaier
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